
Sportgemeinschaft 

Eggenstein- Leopoldshafen e.V. 

 
                                  
 
 

A  u  s  s  c  h  r  e  i  b  u  n  g 
 

 

kindgerechterWettkampf der Jahrgänge 2012 und 2013 im Rahmen des 

9. SGEL Jugendschwimmfest 
 

 

 

der Sportgemeinschaft Eggenstein-Leopoldshafen e.V. 

 

 

 

am  
 

 

Samstag den, 20.07.2019  

 

 

im Hallenbad Eggenstein 

76344 Eggenstein, Buchheimer Weg 1 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

Veranstalter:        Sportgemeinschaft  Eggenstein-Leopoldshafen e.V. 
 
Ausrichter:          Sportgemeinschaft  Eggenstein-Leopoldshafen e.V. 
                                                  - Schwimmabteilung - 
        
Verantwortlich:  Marko Lichtenfels 
                                                   
      
 
 
Einlass:                                 09:00 Uhr 
 
Einschwimmen:                   09:00 bis 10:00 Uhr 
 
Kampfrichtersitzung:          09:30 Uhr 
 
Wettkampfbeginn:               10:00 Uhr 
 
 
 
 
 
Wettkampffolge: 1. Abschnitt 
 
  
 3a 25 m Rücken w   Jg. 2012 bis 2013 
 4a 25 m Rücken m   Jg. 2012 bis 2013 
 7a 25 m Freistil  w       Jg. 2012 bis 2013 
 8a  25 m Freistil  m       Jg. 2012 bis 2013 
 
 
Wettkampffolge: 2. Abschnitt (Beginn ca. 45 min nach Beendigung Abschnitt1) 
 
  
 14a   25 m Brust w    Jg. 2012 bis 2013 
 15a 25 m Brust m    Jg. 2012 bis 2013 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allgemeine Bestimmungen: 

 
1. Es gelten die Wettkampfbestimmungen (WB), die Rechtsordnung (RO), die Anti-Doping-Ordnung (ADO) des 

Deutschen Schwimm Verbandes e.V. (DSV). Für Behinderte mit Klassifizierungsnachweis sind zusätzlich die WB des 
Deutschen Behindertenverbandes anzuwenden. 

 Zusätzlich gelten die Regeln für bis einschließlich 7-jährige Sportler (kindgerechte Wettkämpfe) vom 04.11.2017  
 Verstöße gegen die Bestimmungen der WB werden mit einer Zeitstrafe von 5 Sekunden bestraft. 
 
 
2. Teilnahmeberechtigt sind Vereine / Startgemeinschaften die einem dem DSV angeschlossenen Schwimmverband 

angehören und im Besitz der Verbandsrechte sind. 
 
3. Mit der Meldung zur Teilnahme an dem Wettkampf, erklärt der Verein/der Schwimmer, 

dass er mit der – auch elektronischen – Speicherung seiner personenbezogenen Daten einverstanden ist und damit 
auch, dass die Wettkampfdaten in Meldelisten, Meldeergebnisse, Wettkampfprotokolle und Bestenlisten aufgenommen 
und auf elektronischem Weg (z.B. über Internet) veröffentlicht werden. 
 

4. Das Wettkampfbecken ist 25 m lang und hat 5 Startbahnen, die durch Wellenbrecher-Leinen getrennt sind. Die 
Wassertiefe beträgt 0,80 m bis 3,50 m, die Wassertemperatur 28°C. 

 
5. Alle Wettkämpfe werden nach der Zweistart-Regel ausgetragen. 

 
 
6. Die Zeitnahme erfolgt durch Handzeitnahme mit Digital-Stoppuhren. 

 
7. Die Meldung erfolgt als Datei (DSV Standard), Startkarten sind keine abzugeben. Eine Meldeliste sowie Meldebogen 

(DSV Form) sind beizufügen. 
Auf die Beachtung der Wettkampflizenzordnung wird hingewiesen. Nach Eingang der Meldungen erfolgt eine 
Meldebestätigung per Email, sofern eine E-Mail-Adresse angegeben wurde. Die Läufe werden nach den gemeldeten 
Zeiten gesetzt. 
Meldeschluss:  Freitag, den 12.07.2019 um 20 Uhr   

Meldeanschrift: 
SG Eggenstein-Leopoldshafen e.V., Donauring 10 c, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen,   
Tel: 0172-7633029 

E-Mail: wettkampf@sgel.eu 
 

 
8. Meldegeld: Einzelstart: 4,00 Euro, Staffelstart: 5,00 Euro 

 Bei  Meldungen ohne verwendbare Datei/Diskette erhöht sich das Meldegeld um 0,50 € pro Meldung. 
Das Meldegeld sollte bis Donnerstag, 18.07.2019 auf das Konto: der SGEL Schwimmabteilung  

(IBAN: DE92660621381000014431, BIC: GENODE61EGG Spar-u. Kreditbank Hardt eG überwiesen sein oder am 
Wettkampftag als Verrechnungsscheck mitgebracht werden. 
 

9. Kampfrichter: 

Jeder teilnehmende Verein hat einen Kampfrichter zu stellen. 
 

10. Wertungen: 

Die Jahrgänge 2011 und 2012 werden getrennt gewertet. 
 
 

11. Auszeichnungen: 

Einzelwettkämpfe: Platz 1-3: Medaillen, Alle: Urkunden 
 

12.  Siegerehrung: 

Die Siegerehrung ist Bestandteil des Wettkampfes. Medaillen und Urkunden werden nicht nachgesendet. 
 

13. Sportgesundheit: 

Die meldenden Vereine versichern mit Abgabe ihrer Meldung, dass alle gemeldeten Schwimmer ihre Sportgesundheit 
entsprechend WB AT §7 durch ein ärztliches Zeugnis nachweisen können. Die Untersuchung/en liegen zum Zeitpunkt 
der Abgabe der Meldung nicht länger als ein Jahr zurück. Diese Erklärung gilt gleichfalls für alle Staffelteilnehmer, 
sofern diese in der Meldung noch nicht namentlich benannt wurden. 
 

14. Der Veranstalter behält sich eine Änderung der Anfangszeiten vor. 
 
15. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle, Diebstähle und sonstige Schäden. 

mailto:wettkampf@sgel.eu

